
 

 

GESETZBLATT 
FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG 

2026 Ausgegeben Stuttgart, Donnerstag, 26. März 2026 Nr. 37 

Verordnung des Justizministeriums über die Erstattung  
der Aufwendungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz  

im Rahmen der vorläufigen Unterbringung 
(Flüchtlingsaufnahmegesetz-Erstattungsverordnung 

 - FlüAGErstVO) 

Vom 9. März 2026 

Aufgrund von § 15 Absatz 3, § 18 Absatz 4 Satz 2 und § 21 Absatz 1 Satz 3 und 
Absatz 2 Satz 2 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) vom 19. Dezember 
2013 (GBl. S. 493), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 18. November 
2025 (GBl.2025 Nr. 124, S. 9) geändert worden ist, wird verordnet: 

§ 1 
Erstattungsverfahren 

(1) Zum Zweck der Aufwandserstattung nach § 15 Absatz 1 FlüAG überweist das 
Regierungspräsidium Karlsruhe den Stadt- und Landkreisen auf Anforderung für 
jede zugeteilte und aufgenommene Person eine Monatspauschale. 

(2) Die Stadt- und Landkreise können die Pauschalen nach Absatz 1 frühestens 
drei Kalendermonate nach Ablauf des jeweils abzurechnenden Monats, in dem die 
betreffende zugeteilte Person von der zuständigen unteren Aufnahmebehörde im 
Sinne des § 7 FlüAG vorläufig untergebracht gewesen ist, monatlich anfordern. Die 
Anforderung erfolgt formlos auf elektronischem Wege nach einem von der 
obersten Aufnahmebehörde zu bestimmenden Verfahren. 
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(3) Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bei Krankheit, 
Schwangerschaft und Geburt sowie zur Sicherung der Gesundheit für vorläufig 
untergebrachte Personen, die im Einzelfall über 20 000 Euro pro Person und 
Kalenderjahr liegen, werden auf Antrag durch die jeweils zuständige höhere 
Aufnahmebehörde in voller Höhe betragsscharf erstattet. Der Antrag ist mittels der 
Erhebungsunterlagen nach Anlage 1 zu dieser Verordnung jeweils bis zum  
31. Oktober des folgenden Kalenderjahres elektronisch bei der zuständigen 
höheren Aufnahmebehörde einzureichen. Der Abrechnungszeitraum beträgt ein 
Kalenderjahr. 

(4) Liegenschaftsbezogene Aufwendungen nach § 21 Absatz 2 FlüAG werden auf 
Antrag betragsscharf durch die jeweils zuständige höhere Aufnahmebehörde 
erstattet. Der Antrag ist unter Verwendung der Erhebungsunterlagen nach  
Anlage 2 zu dieser Verordnung jeweils bis zum 31. Oktober des folgenden 
Kalenderjahres elektronisch bei der zuständigen höheren Aufnahmebehörde 
einzureichen. Der Abrechnungszeitraum beträgt ein Kalenderjahr. Soweit die vom 
Land an den betreffenden Stadt- oder Landkreis für die Abrechnungsjahre 2026 
und 2027 bereits erbrachten pauschalen Erstattungsleistungen nach § 15 FlüAG in 
der bis zum 31. Dezember 2025 geltenden Fassung sowie etwaige 
Vorgriffszahlungen nach § 6 Absatz 2 die liegenschaftsbezogenen 
Nettoaufwendungen übersteigen, ist der Differenzbetrag dem Land 
zurückzuerstatten. 

(5) Die zuständige höhere Aufnahmebehörde kann in begründeten Einzelfällen auf 
formlosen elektronischen Antrag eine Fristverlängerung zur Einreichung der 
Erhebungsunterlagen nach den Absätzen 3 und 4 einräumen. 

(6) Die oberste Aufnahmebehörde aktualisiert die Mustererhebungsbögen nach 
den Anlagen 1 und 2 zu dieser Verordnung für das jeweilige Abrechnungsjahr und 
erlässt, soweit erforderlich, Hinweise, wie diese auszufüllen sind. 

§ 2 
Nachlaufende Spitzabrechnung 

(1) Zum Zweck der betragsscharfen Abrechnung nach § 21 Absatz 1 FlüAG melden 
die Stadt- und Landkreise bis zu einer von der obersten Aufnahmebehörde zu 
bestimmenden Frist unter Verwendung der Erhebungsunterlagen nach Anlage 3 zu 
dieser Verordnung der zuständigen höheren Aufnahmebehörde die ihnen im 
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jeweiligen Abrechnungsjahr im Rahmen der vorläufigen Unterbringung 
entstandenen Ausgaben elektronisch. Die oberste Aufnahmebehörde erlässt im 
Anschluss eine Verordnung nach § 21 Absatz 1 FlüAG, mit der sie für Personen 
nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 FlüAG, die im Abrechnungsjahr zugeteilt worden sind, 
rückwirkend eine neue, kreisindividuelle Pauschale festsetzt. Diese Pauschalen 
sind jeweils so zu bemessen, dass sie, multipliziert mit der Zahl der dem 
betreffenden Stadt- oder Landkreis im Abrechnungsjahr zugeteilten Personen 
nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 FlüAG, unbeschadet des Satzes 5 die geltend 
gemachten erstattungsfähigen Ausgaben abdeckt. Die neu festzusetzenden 
Pauschalen sind kaufmännisch auf einen vollen Euro-Betrag zu runden. 

(2) Soweit das Produkt aus der nach Absatz 1 neu festgesetzten Pauschale und 
der Anzahl der dem betreffenden Stadt- oder Landkreis im Abrechnungsjahr 
zugeteilten Personen nach § 15 Absatz 2 Nummer 1 FlüAG in der bis zum  
31. Dezember 2025 geltenden Fassung die vom Land für das jeweilige 
Abrechnungsjahr bereits erbrachten Erstattungsleistungen übersteigt, ist der 
Differenzbetrag nachzuerstatten. Soweit die vom Land an den betreffenden Stadt- 
oder Landkreis für das jeweilige Abrechnungsjahr bereits erbrachten 
Erstattungsleistungen das Produkt aus der nach Absatz 1 neu festgesetzten 
Pauschale und der Anzahl der dem Stadt- oder Landkreis im Abrechnungsjahr 
zugeteilten Personen nach § 15 Absatz 2 Nummer 1 FlüAG in der bis zum  
31. Dezember 2025 geltenden Fassung übersteigen, ist der Differenzbetrag dem 
Land zurückzuerstatten. 

(3) Die oberste Aufnahmebehörde aktualisiert die Mustererhebungsbögen nach 
Anlage 3 zu dieser Verordnung für das jeweilige Abrechnungsjahr und erlässt, 
soweit erforderlich, Hinweise, wie diese auszufüllen sind. 

§ 3 
Prüfrecht 

(1) Die Prüfung der im Rahmen der Abrechnungsverfahren nach § 1 Absätze 3 und 
4 sowie nach § 2 gemeldeten Ausgaben obliegt den höheren Aufnahmebehörden. 

(2) Die Stadt- und Landkreise sind verpflichtet, den höheren Aufnahmebehörden 
auf Verlangen das Vorliegen der tatsächlichen Erstattungsvoraussetzungen 
nachzuweisen. Die höheren Aufnahmebehörden können zur Feststellung der 
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Ordnungsgemäßheit der geltend gemachten Erstattungsansprüche die diese 
begründenden Unterlagen vor Ort einsehen oder anfordern. 

(3) Über den, als Ergebnis der betragsscharfen Abrechnungen nach § 1 Absätze 3 
und 4 zu erstattenden oder zurück zu erstattenden Betrag entscheidet die 
zuständige höhere Aufnahmebehörde durch Verwaltungsakt. 

§ 4 
Ausgestaltung der Monatspauschale 

(1) Die Monatspauschale nach § 1 Absatz 1 setzt sich zusammen aus einer 
Grundpauschale und einem kreisindividuellen Liegenschaftsanteil. 

(2) Mit der Grundpauschale werden die Aufwendungen für personellen und 
sächlichen Verwaltungsaufwand, für Flüchtlingssozialarbeit, für Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie für Aufwendungen nach § 18 Absatz 4 
FlüAG erstattet. Sie beträgt monatlich: 

1. für Personen, die nicht nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
leistungsberechtigt sind 381,02 Euro und 

2. für Personen, die dem Grunde nach nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
leistungsberechtigt sind 926,70 Euro. 

(3) Der kreisindividuelle Liegenschaftsanteil ist erstmals für das Kalenderjahr 2028 
festzusetzen. 

(4) Der Erstattungszeitraum beginnt mit dem ersten Tag des Monats, in welchem 
eine Person in die vorläufige Unterbringung aufgenommen wird, und endet mit 
Ablauf des Monats, der dem Monat vorausgeht, in welchem die vorläufige 
Unterbringung nach § 9 Absatz 1, 2 oder 4 FlüAG endet. Es werden nur Zeiträume 
berücksichtigt, in welchen eine Person einen Unterbringungsplatz in der 
vorläufigen Unterbringung tatsächlich belegt oder dieser für die Person 
vorgehalten werden muss. Zeiträume, in denen die vorläufige Unterbringung im 
Einzelfall nach § 9 Absatz 3 FlüAG oder nach § 9 Absatz 4 Satz 2 FlüAG in 
Verbindung mit § 9 Absatz 3 FlüAG fortgesetzt wird, bleiben unberücksichtigt. 
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§ 5 
Pauschalbetrag für die Aufnahme in die Anschlussunterbringung 

Der Pauschalbetrag nach § 18 Absatz 4 FlüAG beträgt 161,41 Euro. 

§ 6 
Vorgriffszahlungen 

(1) Auf voraussichtliche Guthaben aus den betragsscharfen Abrechnungen nach  
§ 2 für die Abrechnungsjahre 2023 bis 2025 werden den Stadt- und Landkreisen 
auf Antrag durch die oberste Aufnahmebehörde Vorgriffszahlungen gewährt. Die 
Vorgriffszahlungen erfolgen in Höhe von 90 Prozent des zu erwartenden 
Erstattungsbetrages. 

(2) Auf voraussichtliche Guthaben aus den betragsscharfen Abrechnungen nach  
§ 1 Absatz 4 werden den Stadt- und Landkreisen auf Antrag durch die jeweils 
zuständige höhere Aufnahmebehörde Vorgriffszahlungen gewährt. Die 
Vorgriffszahlungen erfolgen in Höhe von 80 Prozent des zu erwartenden 
Erstattungsbetrages. 

(3) Der Antrag nach Absatz 1 kann formlos elektronisch unter Angabe der 
voraussichtlichen Nettoaufwendungen, abzüglich bereits erfolgter 
Erstattungsleistungen des Landes gestellt werden. Der Antrag nach Absatz 2 kann 
ab dem 1. Mai des laufenden Abrechnungsjahres formlos elektronisch unter 
Angabe der voraussichtlichen Nettoaufwendungen oder auf Basis der Ist-
Nettoaufwendungen des Vorjahres abzüglich bereits erfolgter 
Erstattungsleistungen des Landes gestellt werden. 

(4) Zu viel geleistete Zahlungen sind an das Land zurückzuzahlen. Die 
Verrechnung erfolgt im Zuge des jeweiligen Erstattungsverfahrens. 

§ 7 
Dynamisierung 

Die Grundpauschale nach § 4 Absatz 2 und der Pauschalbetrag nach § 5 werden 
erstmalig im Jahr 2027 zum 1. Januar eines jeden Jahres entsprechend dem vom 
Statistischen Bundesamt nach dem Gesetz über die Preisstatistik nach der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 720-9, veröffentlichten bereinigten 
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Fassung, das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Februar 2025 (BGBl. 
2025 I Nr. 71, S. 4) geändert worden ist, in dessen jeweils gültiger Fassung 
veröffentlichten durchschnittlichen Verbraucherpreisindex des Vorjahres für 
Deutschland dynamisiert. 

§ 8 
Evaluation 

(1) Die Höhe der Grundpauschale nach § 4 Absatz 2 ist durch die oberste 
Aufnahmebehörde zu evaluieren. Die Evaluation wird unverzüglich nach Vorliegen 
der Ergebnisse der nachlaufenden Spitzabrechnung nach § 2 für das 
Abrechnungsjahr 2025 durchgeführt. 

(2) Die Evaluation erfolgt unter Auswertung der tatsächlichen Aufwendungen und 
Erträge für die vorläufige Unterbringung der Stadt- und Landkreise in den 
Kalenderjahren 2023 bis 2025 sowie von etwaigen strukturellen und sich auf die 
Nettoaufwendungen auswirkenden Rechtsänderungen ab dem Jahr 2026. 

Zu evaluieren sind: 

1. die Entwicklung der tatsächlichen Nettoaufwendungen sowie die 
Fortschreibung der Grundpauschale nach § 4 Absatz 2 unter Berücksichtigung 
von § 7 und 

2. die Auswirkung auf die Nettoaufwendungen für die vorläufige Unterbringung 
durch im Zeitraum ab dem Jahr 2026 bis zu Beginn der Evaluation eingetretene 
Rechtsänderungen sowie damit verbundene strukturelle Veränderungen. 

Die durchschnittliche Entwicklungsrate der Nettoaufwendungen der Jahre 2023 
bis 2025 soll mit der durchschnittlichen Entwicklung des vom Statistischen 
Bundesamt veröffentlichten durchschnittlichen Verbraucherpreisindex für 
Deutschland für diese Jahre verglichen werden. 

(3) Sofern aus den Ergebnissen der Evaluation eine Abweichung zur jeweils 
gültigen Höhe der Grundpauschale festgestellt wird, soll diese für die Zukunft 
angepasst werden. 
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(4) Der für die Stadt- und Landkreise nach § 4 Absatz 3 festzusetzende 
kreisindividuelle Liegenschaftsanteil der Pauschale soll im Jahr 2031 evaluiert 
werden. 

§ 9 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2026 in Kraft. 

Stuttgart, den 9. März 2026 

Gentges 
  



Gesetzblatt für Baden-Württemberg, Jahrgang 2026, Nr. 37 vom 26. März 2026 

 

Seite 8 von 15 
 

Anlage 1 

(zu § 1 Absatz 3) 

Antrag nach § 1 Absatz 3 für das Jahr 20xx* 

            
 Stadt-/Landkreis:    
           

  
Bitte gesonderte Hinweise zur Erfassung der Daten  

nach § 1 Absatz 6 FlüAGErstVO beachten!   
         
           

  
Kostenintensive Einzelfälle der Krankenausgaben nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz     

1 

Kostenintensive Einzelfälle der Krankenausgaben nach 
Asylbewerberleistungsgesetz für Personen rechtmäßig in 
der vorläufigen Unterbringung ab 20 000 Euro 
(Gesamtsumme) 

  

  
2 Anzahl Einzelfälle Einzelbeträge   
  Fall 1 Betrag in Euro   
  Fall 2 Betrag in Euro   
  usw. usw.   
           
           
3 Ansprechpartner für Rückfragen: 

(Name, Telefon, E-Mail) 
    

      
            
            

  
Die Richtigkeit der Angaben wird 
bestätigt:       

  
    

Datum, gez. Name 
    

            

  
*Jahr des Erhebungszeitraums 

(ausschlaggebend ist das Rechnungsdatum)        
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Anlage 2 

(zu § 1 Absatz 4) 

Antrag nach § 1 Absatz 4 für das Jahr 20xx1  

            
 Stadt-/Landkreis:    
           

  
Bitte gesonderte Hinweise zur Erfassung der Daten  

nach § 1 Absatz 6 FlüAGErstVO beachten!   
        

  Personen in der vorläufigen Unterbringung 
Personen-

anzahl 
20xx1 

  

1 
Durchschnittliche Belegung der Einrichtungen der 
vorläufigen Unterbringung 20xx1 

    

            
  Erträge (ohne Erträge aus Pauschalen des Landes) 20xx1   

2 
Gebühren und Erstattungen sowie sonstige Erträge im 
Bereich Liegenschaften 

    

3 
(durchschnittliche Erträge pro Person in der vorläufigen 
Unterbringung) 

    

            
  Aufwendungen 20xx1   

4.1 

Fixe liegenschaftsbezogene Aufwendungen (ohne 
Aufwendungen für nicht-investive Ertüchtigungsmaß-
nahmen und Rückbauverpflichtungen für Mietobjekte 
sowie ohne kalkulatorische Zinsen - vgl. Zeilen 6 und 7) 

  

Abzug 
Fehlbe-
leger-
quote² 

4.2 Variable liegenschaftsbezogene Aufwendungen     

4a 
davon unmittelbar verbuchte Personalaufwendungen für 
Hausmeister (nachrichtlich) – Betrag 

    

4b 
davon eingesetztes Hausmeisterpersonal (nachrichtlich) – 
Anzahl der Vollzeitäquivalente (VZÄ) 

    

4c 
davon unmittelbar verbuchte Personalaufwendungen für 
Wohnheimleitung (nachrichtlich) – Betrag 

    

4d 
davon eingesetztes Personal für Wohnheimleitung 
(nachrichtlich) – Anzahl der Vollzeitäquivalente (VZÄ) 

    

4e Summe der liegenschaftsbezogenen Aufwendungen     

5 
(durchschnittliche Liegenschaftsaufwendungen pro Person 
in der vorläufigen Unterbringung) 
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 Stadt-/Landkreis:   
            

 Zusätzlich zu den liegenschaftsbezogenen 
Aufwendungen Euro   

6 
zahlungswirksame Aufwendungen für nicht-investive 
Ertüchtigungsmaßnahmen für Mietobjekte des Jahres 
20xx1 

    

7 

Auszahlungen und Aufwendungen für den Abbau von 
Unterkünften der vorläufigen Unterbringung 
(Rückbauverpflichtung für Mietobjekte, Abstandszahlung, 
Renovierung und Sanierung, usw.) 

    

            
8 Summe der Aufwendungen     

9 
(durchschnittliche Aufwendungen pro Person in der 
vorläufigen Unterbringung) 

    

          

10 Haushalts- und Rechnungsführung 20xx1 
auf der Grundlage Doppik Kameralistik 

  

  (bitte ankreuzen)       
            
11 Ansprechpartner für Rückfragen: 

(Name, Telefon, E-Mail) 
    

      
            
            

  
Die Richtigkeit der Angaben wird 
bestätigt: 
      

  

      Datum, gez. Name    
            

  

1 Jahr des Erhebungszeitraums, auf den sich der Erhebungsbogen bezieht 
2 Die Fehlbelegerquote wird anhand der Belegungsliste für das jeweilige Abrechnungsjahr 
ermittelt. Diese wird nach § 1 Absatz 6 FlüAGErstVO durch die oberste Aufnahmebehörde, 
soweit erforderlich, erlassen und aktualisiert.   

  



Gesetzblatt für Baden-Württemberg, Jahrgang 2026, Nr. 37 vom 26. März 2026 

 

Seite 11 von 15 
 

Anlage 3 

(zu § 2 Absatz 1) 

Erhebungsbogen zur Überprüfung der Pauschale 
nach § 21 Absatz 1 Flüchtlingsaufnahmegesetz (nachlaufende  

Spitzabrechnung) für das Jahr 20xx1 

            
 Stadt-/Landkreis:      

           

  
Bitte gesonderte Hinweise zur Erfassung der Daten 

nach § 2 Absatz 3 FlüAGErstVO beachten!     
        

      

  Personen in der vorläufigen Unterbringung 
Personenanzahl 

20xx1     

1 
Durchschnittliche Belegung der Einrichtungen der 
vorläufigen Unterbringung 20xx1 für die 
Pauschalenrevision relevante Personenzahl 

      

  
         

  Erträge (ohne Erträge aus Pauschalen des Landes) 20xx1     

2 
Gebühren und Erstattungen sowie sonstige 
Erträge Liegenschaften 

      

3 
weitere Erträge und Erstattungen Dritter (z.B. aus 
Verwaltung, Leistung, Betreuung) 

      

4 Summe der Erträge ohne Pauschalen       

5 
(durchschnittliche Erträge pro Person in der 
vorläufigen Unterbringung) 

      

     
     
  Aufwendungen 20xx1     

6.1 

Fixe liegenschaftsbezogene Aufwendungen 
(ohne Aufwendungen für nicht-investive 
Ertüchtigungsmaßnahmen und 
Rückbauverpflichtungen für Mietobjekte sowie 
ohne kalkulatorische Zinsen - vgl. Zeilen 31 und 
32) 

  
Abzug 
Fehlbe-
leger-
quote² 

6.2 Variable liegenschaftsbezogene Aufwendungen     
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 Stadt-/Landkreis:    
     

6a 
davon unmittelbar verbuchte 
Personalaufwendungen für Hausmeister 
(nachrichtlich) 

      

6b 
davon unmittelbar verbuchte 
Personalaufwendungen für Wohnheimleitung 
(nachrichtlich) 

      

6c 
Summe der liegenschaftsbezogenen 
Aufwendungen 

      

7 
(durchschnittliche Liegenschaftsaufwendungen 
pro Person in der vorläufigen Unterbringung) 

      

           

  

Verwaltungsaufwendungen 
(ohne Aufwendungen für die Bearbeitung von Anträgen und 
Widersprüchen zum Vollzug des Asylbewerberleistungsgesetzes / 
Sozialgesetzbücher und für die Bearbeitung von 
Gebührenangelegenheiten)  

    

8 
unmittelbar verbuchter sächlicher 
Verwaltungsaufwand - ohne Betreuung 

  
Abzug 
Produkt-
gruppe 11.1 

9 
 + Interne Leistungsverrechnungen (nur  
    eingeschränkt zu berücksichtigen, siehe 
    Hinweise) 

    

10 
    (durchschnittlicher sächlicher  
    Verwaltungsaufwand pro Person in der  
    vorläufigen Unterbringung) 

      

11 unmittelbar verbuchte Personalaufwendungen  
- ohne Betreuungspersonal/Betreuungsanteile 

  
Abzug 
Produkt-
gruppe 11.1 

12 
 + Interne Leistungsverrechnungen (nur  
    eingeschränkt zu berücksichtigen, siehe  
    Hinweise) 

    

13 
    (durchschnittliche Personalaufwendungen pro  
    Person in der vorläufigen Unterbringung) 

      

14 Verwaltungsaufwendungen insgesamt        

15 
(durchschnittliche Verwaltungsaufwendungen pro 
Person in der vorläufigen Unterbringung) 
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 Stadt-/Landkreis:    
     

  Leistungsausgaben nach dem 
Aslybewerberleistungsgesetz   

Pauschaler 
Abzug 
Fehlbele-
gerquote 

Personen-
scharfe 
Erfassung/
Einzelfall 

16 
Leistungen nach dem AsylbLG (ohne 
Krankenausgaben) 

      

17 

Leistungsausgaben für jüdische 
Zuwanderer und sonstige Flüchtlinge 
während der vorläufigen Unterbringung 
(nur kommunaler Anteil) 

      

18 Leistungsausgaben insgesamt       

19 
(durchschnittliche Leistungsausgaben pro 
Person in der vorläufigen Unterbringung) 

      

  Krankenausgaben nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz   

Pauschaler 
Abzug 
Fehlbele-
gerquote 

Personen-
scharfe 
Erfassung/
Einzelfall 

20 
Krankenausgaben nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz während 
der vorläufigen Unterbringung 

      

21 

Krankenausgaben für jüdische 
Zuwanderer und sonstige Flüchtlinge 
während der vorläufigen Unterbringung 
(soweit vom Stadt- oder Landkreis zu 
tragen) 

      

22 Krankenausgaben insgesamt       

23 
(durchschnittliche Krankenausgaben pro 
Person in der vorläufigen Unterbringung) 

      

            

24 
Flüchtlingssozialarbeit und 
Betreuungsaufwendungen einschließlich 
Betreuung durch eigenes Personal 

      

25 
(durchschnittliche 
Betreuungsaufwendungen pro Person in 
der vorläufigen Unterbringung) 

      

            
26 Aufwand nach § 18 Absatz 4 FlüAG       
            
27 Summe der Aufwendungen       

28 
(durchschnittliche Aufwendungen pro 
Person in der vorläufigen Unterbringung) 
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 Stadt-/Landkreis:   
         
 Ergänzend zu den liegenschaftsbezogenen 

Aufwendungen: 
Vollzeitäquivalente 

(VZÄ) 
 

29 eingesetzte Hausmeister    
30 eingesetzte Wohnheimleitung    
        

 Zusätzlich zu den liegenschaftsbezogenen 
Aufwendungen  Euro 

 

31 
zahlungswirksame Aufwendungen für nicht-investive 
Ertüchtigungsmaßnahmen für Mietobjekte des Jahres 
20xx1 

  
 

32 

Auszahlungen und Aufwendungen für den Abbau von 
Unterkünften der vorläufigen Unterbringung 
(Rückbauverpflichtung für Mietobjekte, Abstandszahlung, 
Renovierung und Sanierung, usw.) 

  

 

         

 
Ergänzend zu den Verwaltungsaufwendungen: 

Vollzeitäquivalente 
(VZÄ) 

 

33 
eingesetztes eigenes Personal für die Verwaltung von 
Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung 

  
 

         

 Ergänzend zu den 
Leistungsausgaben: Sachleistungen Geldleistungen 

 

34 
Art der Leistungsgewährung 
(bitte ankreuzen) 

    
 

         

 
Ergänzend zu den 
Krankenausgaben nach dem 
Asylbewerberleistungs-
gesetz: 20 000 - 40 000 Euro über 40.000 Euro 

 

35 

Anzahl kostenintensiver3 
Einzelfälle 
(während des Asylverfahrens 
und während der vorläufigen 
Unterbringung) 

    

 

  
Soweit die Aufwendungen der jeweiligen kostenintensiven Einzelfälle bekannt sind, diese 
bitte gesondert im Tabellenblatt "Krankenausgaben Einzelbeträge" eintragen.  
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 Stadt-/Landkreis:   
     

 
Ergänzend zu den 
Betreuungsaufwendungen 
(Flüchtlingssozialarbeit): 

VZÄ tatsächlicher  
Betreuungsschlüssel 

 

36 
eingesetztes 
Betreuungspersonal 

    
 

    
 

37 

Haushalts- und 
Rechnungsführung 20xx1 auf 
der Grundlage Doppik Kameralistik 

 

(bitte ankreuzen)      
         
         
38 Ansprechpartner für 

Rückfragen: 
(Name, Telefon, E-Mail) 

   

     

         

  
Die Richtigkeit der Angaben 
wird bestätigt:     

 

    Datum, gez. Name   

  

 

1 Jahr des Erhebungszeitraums, auf den sich der Erhebungsbogen bezieht 
2 Die Fehlbelegerquote wird anhand der Belegungsliste für das jeweilige Abrechnungsjahr 
ermittelt. Diese wird nach § 1 Absatz 6 FlüAGErstVO durch die oberste Aufnahmebehörde, 
soweit erforderlich, erlassen und aktualisiert. 
3 kostenintensiv bedeute hier, über dem jeweiligen Betrag je Person während des 
Erhebungszeitraums liegend (ausschlaggebend ist der Zeitpunkt der Leistungserbringung) 
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